
1. Kapitel — Verbrechen gegen Souveränität der DDR,
§ 9 3  Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte 36

Die DDR ist m it dem Gesetz vom 30. 8.1956 den vier G enfer Abkom
men von 1949 m it W irkung vom 30. 5.1957 beigetreten (Bekanntm achung 
vom 29. 6. 1956, GBl. I S. 365).

3. Die im perialistischen S taaten  verletzen oft Gesetze und Gebräuche 
des Krieges und setzen sich eindeutig über Verpflichtungen h in

weg, die sie in völkerrechtlichen V erträgen übernom m en haben. Aggres
sionen sind gewöhnlich m it ungeheuerlichen Verletzungen aller allgemein 
anerkannten  Gesetze und Gebräuche des Krieges und der elem entarsten 
G rundsätze der M enschlichkeit verbunden. So setzten sich w ährend des 
zweiten W eltkrieges der deutsche Faschismus und der japanische M ilita
rismus über alle Norm en des Völkerrechts, über alle Forderungen ele
m entarster menschlicher M oral hinweg. Im  ungerechten Krieg gegen das 
vietnam esische Volk übertreffen  die Aggressoren in ihren G reueltaten 
sogar noch die faschistischen B arbaren. Ih re ungeheuerlichen Verbrechen 
rufen Em pörung und Protest der gesam ten fortschrittlichen M enschheit 
hervor, die m it Recht die strenge B estrafung derjenigen fordert, die sich 
dieser G reueltaten schuldig machen.

Barbarische Bom benangriffe gegen die friedliche Bevölkerung der 
S tädte und Dörfer der VAR w urden auch w ährend der englisch-franzö
sisch-israelischen Aggression im  Oktober/Novem ber 1956 unternom m en. 
Auch w ährend des Aggressionskrieges Israels im Ju n i 1967 gegen die 
VAR, Syrien und Jordanien  w urden von den A ngreifern Kriegsverbrechen 
begangen.

Im  Zusam m enhang m it den von den Aggressoren nach dem zweiten 
W eltkrieg entfesselten m ilitärischen K onflikten h a t die Sowjetunion w ie
derholt nicht nu r die Aggressionsakte als solche angeprangert, sondern 
auch die barbarischen M ethoden der K riegführung verurteilt. Das geschah 
bekanntlich in den w iederholten E rklärungen der Sowjetunion und in den 
Reden ih rer V ertreter in der UNO und zu der Aggression gegen die fried
liebenden Völker Koreas, Vietnams, Algeriens, der VAR, Syriens, Jo rda
niens u. a.

4. Die Verletzung der Gesetze und Bräuche des Krieges ist ein inter
nationales Verbrechen, eines der schwersten Verbrechen gegen die

Menschlichkeit überhaupt.
Der Begriff Kriegsverbrechen ist im Art. 6 b IM T-Statut vom 8. 8. 1945 

enthalten. Danach sind K riegsverbrechen solche unmenschlichen H and
lungen wie:

„Mord, M ißhandlungen oder D eportationen zur Sklavenarbeit oder 
fü r irgendeinen anderen Zweck von Angehörigen der Zivilbevölke
rung von oder in besetzten Gebieten, Mord oder M ißhandlung von 
Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher See, Töten von Geiseln, 
P lünderung öffentlichen oder privaten Eigentums, m utwillige Zerstö
rung von Städten, M arktflecken oder Dörfern, V erwüstungen, die nicht 
durch m ilitärische Notwendigkeit gerechtfertigt sind, und andere V er
brechen.“


